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Haushaltshilfe

andere Angebotsart

Haushaltshilfe

Gesetzlich Versicherte können bei einer schweren Erkrankung das Recht auf eine Haushaltshilfe haben.
Dieses Recht ist an zwei Bedingungen geknüpft. Erstens darf die Weiterführung des Haushalts durch die
Erkrankung nicht möglich sein. Die zweite Bedingung ist, dass im Haushalt ein Kind lebt, das bei Beginn der
Haushaltshilfe unter zwölf Jahren alt ist. Wenn es sich um ein behindertes Kind handelt, entfällt die
Altersgrenze.

Was?

Art des Angebots
andere Angebotsart

Link zum Angebot
Weiter zum Angebot

Alter des Kindes
0 bis 1 Jahre, 1 bis 3 Jahre, 3 bis 6 Jahre, 6 bis 10
Jahre

Wann?

Angebotstermin
Dauerhaftes Angebot

Anmeldung

Anmeldung erforderlich
Nein

Durchführende Organisation

Link Anbieter
Weiter zur Homepage des Anbieters

Alle Angebote dieses Anbieters
Andere Angebote dieses Anbieters

Trägerschaft

Art des Trägers
Öffentlicher Träger

https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/gesundheit-pflege/krankenversicherung/haeusliche-pflege-und-haushaltshilfe-von-der-krankenkasse-bezahlen-lassen-11554
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/gesundheit-pflege/krankenversicherung/haeusliche-pflege-und-haushaltshilfe-von-der-krankenkasse-bezahlen-lassen-11554
https://www.guterstart.nrw.de/wesel.suche?anbieterid=9602

